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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1981

Norm

ZPO §228 F

Rechtssatz

Feststellungsinteresse gegeben, wenn der Kläger zunächst nur sicherstellen will, daß der Beklagten kein

Wohnungsrecht zusteht, während er sie zB auf prekaristischer Basis unter Umständen noch längere Zeit in der

Wohnung belassen könnte.
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